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„FINAL FOUR ENTSCHEIDUNGSSPIELE 2026“ 
 

Durchführungsbestimmungen und Turnierplan für die Spiele  
um den Staffelsieg und das Auf- und Abstiegsranking 

des Handballbezirks Stuttgart-Rems-Murr  
der Männer und Frauen 2025/2026 

 
 

1 Allgemeines 

 

1.1 Die Spiele, später „FINAL FOUR ENTSCHEIDUNGSSPIELE“ genannt, werden nach den 
Satzungen und Ordnungen des Deutschen Handballbundes (DHB), den Zusatzbestimmungen 
des BWHV und den Regeln der Internationalen Handballföderation (IHF) ausgetragen. 

 

1.2 Veranstalter der FINAL FOUR ENTSCHEIDUNGSSPIELE 2026 ist der Handballbezirk Stuttgart-
Rems-Murr. Ausrichter siehe Spielplan. 
 

 

1.3 Das FINAL FOUR der Frauen und Männer findet am Samstag, 16.05.2026 und  

Sonntag, 17.05.2026 statt. 

 

1.4 Die Spielpaarungen ergeben sich aus den Tabellenplätzen in der Bezirksliga Frauen, Bezirksliga 
Männer und Bezirksklasse Männer.  

 

1.5 Die Gewinner der Spiele am Samstag bestreiten die Spiele am Sonntag. 

Die Gewinner der Aufstiegsspiele am Samstag spielen am Sonntag den Staffelsieger aus. 

Die Gewinner der Abstiegsspiele am Samstag spielen am Sonntag weiter. 

Aus den Auf- und Abstiegsspielen wird ein Ranking erstellt. 
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1.6 Spielwertung bei Punkt- und Torgleichheit 
  
 Die Wertung der einzelnen Spiele erfolgt nach Punkten. 

 
Im Falle eines unentschiedenen Spielstandes nach der regulären Spielzeit gilt folgende 
Regelung: 

  
 Nach einer Pause von 5 Minuten erfolgt eine Verlängerung. Die Verlängerung dauert 2 x 5 

Minuten mit 1 Minute Halbzeitpause. 
 

Im Falle eines unentschiedenen Spielstandes nach der Verlängerung gilt folgende Regelung: 
 
  Unmittelbar nach Spielende der Verlängerung erfolgt ein 7m-Werfen analog Regel 2:2 

(Kommentar), sowie den geltenden Ausführungsbestimmungen für 7m-Werfen  
 (Regel 14:4 – 14:10) 
 

1.7 Der als Heimverein ausgeloste Verein hat den Zeitnehmer, der als Gastverein ausgeloste Verein 
hat den Sekretär zu stellen.  

1.8 Spielbericht-Online (SBO) wird eingesetzt. 

 

1.9 Bei Trikotgleichheit ist der zweitgenannte Verein zum Trikotwechsel verpflichtet. 

 

1.10 Auf die Beachtung der Hallenordnungen und eines eventuellen allgemeinen Haftmittelverbots 
wird hingewiesen.  

 

1.11 Der Ausrichter ist für die ordnungsgemäße Meldung aller Spielergebnisse unmittelbar nach 
Spielende verantwortlich. 

 

1.12 Die Spielzeit beträgt bei allen Spielen jeweils 2 x 30 Minuten. 

 

2 Turnierablauf 

 

2.1 Die Turnierleitung für das FINAL FOUR obliegt dem Ausschuss Spieltechnik des HBZ SRM die 
ein verantwortliches Mitglied benennen. 

 

2.2 An den jeweiligen Turniertagen sind die Spielflächen den beteiligten Vereinen ab 60 Minuten vor 
Beginn des ersten Spieles zur Verfügung zu stellen. Für einen ordnungsgemäßen 
Spielfeldaufbau (u.a. auch Z/S-Tisch mit Aufstellvorrichtungen) ist der Ausrichter verantwortlich. 

 

2.3 Die Spielpaarungen werden wie folgt ausgetragen: 

Siehe Spielplan. 
 
 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
3           Rechtswesen 

 
1.  Gemäß § 34 (7) RO DHB werden folgenden Bestimmungen festgelegt:  
     Einsprüche gegen spielentscheidende Regelverstöße eines Schiedsrichters, Zeitnehmers oder 
     Sekretärs (§ 34 Ziff. 2b) RO DHB) sind bei den Spielen am Samstag nicht zulässig. 

2.   Bei den Finalspielen am Sonntag ist das Rechtsmittel des Einspruchs in allen Fällen      

     des § 34 RO DHB möglich. 
 

4 Finanzielle Regelungen 

 

4.1 Entschädigung für die Schiedsrichter: 

Je Spiel: 30,00 €/Spiel + Fahrtkostenersatz 

 Die Abrechnungsformulare müssen dem Ausrichter vor Ort vollständig ausgefüllt übergeben 
werden. Der Ausrichter zahlt die Entschädigung samt Fahrtkostenersatz an die Schiedsrichter 
aus. Der HBZ ersetzt dem Ausrichter 50% der Entschädigung und des Fahrtkostenersatzes in der 
ersten Arbeitswoche nach dem Turnier. 

 

4.2 Der Ausrichter ist für den kompletten Kassen- und Ordnungsdienst verantwortlich. Er kann diese 
Aufgaben an Dritte übertragen. 

 

5 Sonstiges 

5.1 Auf die Durchführungsbestimmungen für das Spieljahr 2025/2026, insbesondere auf Seite 31 
Entscheidungsspiele, wird verwiesen. 

 

5.2 Der Ausschuss Spieltechnik des HBZ SRM kann notwendige Änderungen und Ergänzungen 
dieser Ausschreibung vornehmen. Sie sind in die Durchführungsbestimmungen aufzunehmen. 
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